
Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Bern, 19. November 2025

Adressaten:
die politischen Parteien
die Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete
die Dachverbände der Wirtschaft
die interessierten Kreise

Bundesgesetz über die Wahrung der neutralitätsrechtlichen Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine: Eröffnung des Vernehmlas­
sungsverfahrens

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat am 19. November 2025 das WBF beauftragt, bei den Kantonen, den 
politischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, 
Städte und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft 
und den interessierten Kreisen zum Bundesgesetz über die Wahrung der neutralitäts­
rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine ein Ver­
nehmlassungsverfahren durchzuführen.

Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 6. März 2026.

Die Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine 
(SR 946.231.176.72) verbietet die Ausfuhr von Rüstungsgütern, zivil und militärisch 
verwendbaren Gütern, Gütern zur militärischen und technologischen Stärkung oder zur 
Entwicklung des Verteidigungs- und Sicherheitssektors, Gütern und Technologien der 
Seeschifffahrt sowie Flugturbinenkraftstoffen und Kraftstoffadditiven nach oder zur Ver­
wendung in Russland und der Ukraine. Das Ausfuhrverbot wurde 2022 gestützt auf 
Artikel 184 Absatz 3 der Bundesverfassung für vier Jahre verordnet. Am 19. November 
2025 hat der Bundesrat beschlossen, das Ausfuhrverbot zu verlängern und beauftragte 
das WBF, eine gesetzliche Grundlage für den Inhalt der Verordnung auszuarbeiten. 

Wir laden Sie ein, zur Gesetzesvorlage und zu den Ausführungen im erläuternden Be­
richt Stellung zu nehmen.

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse: 
https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing

Um den Zugang für Menschen mit Behinderungen zu den Vernehmlassungseingaben 
zu gewährleisten, bitten wir Sie, uns Ihre Stellungnahme digital und zusätzlich zu 
einer PDF- auch in einer Word-Version (nur diese kann von uns barrierefrei aufbe­
reitet werden) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende E-Mail-Adresse zu senden:

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/151/de
https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing
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Elektronische Zustelladresse für Stellungnahmen.
sanctions@seco.admin.ch 

Wir bitten Sie, im Hinblick auf allfällige Rückfragen, in Ihrer Stellungnahme die Kontakt­
daten der bei ihnen zuständigen Kontaktpersonen anzugeben.

Für Rückfragen und allfällige Informationen stehen Ihnen Frau Jana Bärlocher (Tel.+41 
58 464 14 98, jana.baerlocher@seco.admin.ch) und bei Abwesenheit Herr Ueli Schnet­
zer (Tel.+41 58 462 15 04, ueli.schnetzer@seco.admin.ch) zur Verfügung.

Besten Dank für Ihre Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Guy Parmelin
Bundesrat
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